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A. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Name und Zweck

1.1 Unter dem Namen "Vorsorgestiftung SMP” besteht eine im Register fir berufliche
Vorsorge eingetragene Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB, Art. 331 OR und Art.
48 Abs. 2 BVG mit Sitz in Bern.

1.2 Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge flir die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Arbeitgebers, sowie flr deren Angehorige und Hinterlassenen, gegen
die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invaliditat (Statuten der Vorsorge-
stiftung SMP vom 23. September 1999).

1.3 Die Kasse verpflichtet sich, die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen in jedem
Fall zu erbringen.

Art. 2 Begriffe

21 Soweit in den folgenden Bestimmungen fur Personen die mannliche oder
weibliche Form verwendet wird, gilt diese auch fir das andere Geschlecht.

2.2 Im Rahmen dieses Reglements bedeuten die Begriffe

AHV Eidgenossische Alters- und Hinterlassenenversicherung

Arbeitgeber  Schweizer Milchproduzenten SMP sowie mit ihm wirtschaftlich
verbundene Unternehmungen

ATSG Bundesgesetz tber den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts

BVG Bundesgesetz Uiber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge

BVG-Alter Differenz zwischen dem laufenden Kalender- und dem Geburtsjahr

BVV2 Verordnung Uber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge

FZG Bundesgesetz Uber die Freizligigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

v Eidgenossische Invalidenversicherung

Kasse Vorsorgestiftung SMP

OR Schweizerisches Obligationenrecht

Versicherte = Gemass diesem Reglement versicherte Mitarbeiter des Arbeitgebers

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch
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2.3

Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in den Bestimmungen
des Vorsorgereglements einer Ehe gleichgestellt. Stirbt eine Partnerin oder ein
Partner, so ist die Uberlebende Person einem Witwer gleichgestellt. Die gerichtli-
che Auflésung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer Scheidung gleichge-
stellt und der Kasse unverzuglich mitzuteilen.

Art. 3 Aufnahme in die Kasse

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

In die Kasse werden alle Mitarbeiter des Arbeitgebers aufgenommen, deren Ar-
beitsverhaltnis unbefristet oder auf mehr als 3 Monate befristet ist. Wird ein auf
hochstens 3 Monate befristetes Arbeitsverhaltnis tiber diese Dauer hinaus ver-
langert, ist der Mitarbeiter in die Kasse aufzunehmen. Vorbehalten bleibt Art. 3.2.

Nicht in die Kasse aufgenommen werden:

- Mitarbeiter, deren Jahresgehalt 2/3 der maximalen einfachen AHV-Altersrente
nicht Ubersteigt (Eintrittsschwelle).

- Mitarbeiter, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz
tatig sind und im Ausland genligend versichert sind, sofern sie die Befreiung
von der Aufnahme in die Kasse schriftlich beantragen;

- Mitarbeiter, die im Sinne der IV mindestens 70% invalid sind.

Der Stiftungsrat kann im Rahmen der Gleichbehandlung auch Mitarbeiter in die
Kasse aufnehmen, die der gesetzlichen Versicherungspflicht nicht unterstehen,
oder die Weiterversicherung zulassen.

Mitarbeiter, die bei der Aufnahme in die Kasse teilweise erwerbsunfahig
sind, werden nur fir den Teil versichert, der dem Grad der Erwerbsfahigkeit ent-
spricht.

Der Versicherungsschutz fir die libergesetzlichen Leistungen kann vom Er-
gebnis einer vertrauensarztlichen Untersuchung abhangig gemacht werden. All-
fallige Vorbehalte werden dem Versicherten schriftlich mitgeteilt und sind be-
schrankt auf die vom Arzt festgestellten Schaden. Nach flnfjahriger Zugehérig-
keit zur Kasse fallt ein allfalliger Leistungsvorbehalt weg, falls zu diesem Zeit-
punkt volle Arbeitsfahigkeit besteht. Die bei der friheren Vorsorgeeinrichtung ab-
gelaufene Zeit eines Vorbehalts wird auf die neue Vorbehaltsdauer angerechnet.

Bei Eintritt mUssen die Austrittsleistung aus der friiheren Vorsorgeeinrichtung
und die Vorsorgekapitalien aus Freizligigkeitseinrichtungen eingebracht werden.
Fehlen die Angaben gemass Art. 2 FZV muss die Kasse diese von der bisheri-
gen Einrichtung verlangen.
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Art. 4 Beginn und Ende der Versicherung

4.1

4.2

4.3

4.4

Die Aufnahme in die Kasse erfolgt fir die Risiken Tod und Invaliditat mit dem
Beginn des Arbeitsverhaltnisses, fir die Altersvorsorge jedoch frihestens am
1. Januar des Jahres, in welchem das 20. Altersjahr vollendet wird.

Die Versicherung endet mit der Auflésung des Arbeitsverhaltnisses, sofern
kein Anspruch auf Versicherungsleistungen besteht oder die Versicherung wei-
tergeflihrt wird. Die Risiken Invaliditat und Tod bleiben wahrend eines Monats
nach Auflésung des Arbeitsverhaltnisses versichert, sofern nicht vorher ein
neues Arbeitsverhaltnis angetreten wird.

Austretende Personen kénnen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften mit Zu-
stimmung des Stiftungsrat maximal zwei Jahre weiter versichert sein. Die freiwil-
lige Weiterversicherung endet, wenn das Einzelmitglied ein neues Arbeitsverhalt-
nis eingeht und dabei der obligatorischen beruflichen Vorsorge geméass BVG un-
tersteht oder eine selbstandige Erwerbstatigkeit aufnimmt.

Wenn das Arbeitsverhaltnis nach Vollendung des 58. Altersjahres vom Arbeitge-
ber aufgeldst wurde, wird auf Verlangen des Versicherten dessen Vorsorge bis
langstens zum reglementarischen Referenzalter weitergefuhrt. Es gelten die
Bestimmungen des Anhangs 2 Weiterversicherung gemass Art. 47a BVG.

Art. 5 Versichertes Gehalt

5.1

5.2

5.3

Das versicherte Gehalt entspricht dem Jahresgehalt, vermindert um den Koordi-
nationsabzug. Das maximal versicherte Gehalt wird vom Stiftungsrat im Einver-
nehmen mit jeder angeschlossenen Unternehmung festgelegt und darf den zehn-
fachen oberen Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 BVG nicht tberschreiten.

Berechnungsgrundlage fur das Jahresgehalt ist das am 1. Januar bzw. bei der
Aufnahme in die Kasse arbeitsvertraglich vereinbarte feste Jahreseinkommen.
Die zu berlcksichtigenden Lohnbestandteile werden in den Anschlussvereinba-
rungen geregelt. Lohnausfalle zufolge Krankheit, Unfall oder Militardienst werden
nicht abgezogen. Bei anderen Arbeitgebern bezogene Lohnteile werden nicht an-
gerechnet.

Der Koordinationsabzug bericksichtigt die Leistungen der AHV/IV. Er betragt
40% des Jahresgehaltes, jedoch begrenzt auf 7/8 der maximalen AHV-Jahres-
altersrente bei Vollarbeitszeit, bei Teilarbeitszeit entsprechend dem Teilzeitgrad.

Art. 6 Sparguthaben und Spargutschriften

6.1

Fir jeden Versicherten der Altersversicherung wird ein individuelles Sparkonto
gefluhrt, aus dem das Sparguthaben ersichtlich ist. Das Sparguthaben besteht
aus:

a) der Austrittsleistung aus der frilheren Vorsorgeeinrichtung samt Zins,

b) den Vorsorgekapitalien aus Freizlgigkeitseinrichtungen samt Zins ;

c) den Einlagen aus dem Einkaufsplan gem. Art. 25 samt Zins;

d) den Betragen aus Vorsorgeausgleich samt Zins

e) den jahrlichen Spargutschriften samt Zins, wobei die Spargutschriften
des laufenden Kalenderjahres nicht verzinst werden.
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6.2

6.3

6.4

Art. 7

7.1

7.2

Die jahrlichen Spargutschriften betragen:

BVG-Alter des Spargutschriften in % des
Versicherten versicherten Gehaltes

20-24 2.0%

25-34 16.5%

35-44 18.0%

45-49 19.5%

50-54 21.5%

55-70 26.0%

Der Zinssatz wird durch den Stiftungsrat im 4. Quartal fir das Folgejahr festge-
legt und entspricht mindestens dem vom Bundesrat festgelegten BVG-Zinssatz.
Der Stiftungsrat legt zudem jahrlich im vierten Quartal auf Grund der Ertragslage
der Kasse eine allfallige zusatzliche Verzinsung fur das laufende Jahr fest. Diese
berechnet sich auf dem Sparguthaben (Stand 31. Dezember des Vorjahres) und
wird als Einmaleinlage am 31. Dezember des laufenden Jahres dem Spargutha-
ben gutgeschrieben. Begunstigt werden alle aktiven und invaliden Personen, die
am 1. Januar des Folgejahres versichert sind. Ebenso werden die per 31.12. des
laufenden Jahres austretenden oder pensionierten Versicherten beglnstigt.

Alifallige Uberschussbeteiligungen aus Versicherungsvertrdgen werden den
Sparguthaben der Versicherten gutgeschrieben, sofern der Stiftungsrat nicht ei-
nen anders lautenden Beschluss fasst.

Leistungen der Kasse

Altersrente mit Kapitaloption

Das reglementarische Referenzalter beginnt am Monatsersten nach Vollendung
des 65. Altersjahres. Der Anspruch auf eine lebenslangliche Altersrente entsteht
bei Beendigung des Versichertenverhaltnisses zwischen dem vollendeten 60.
und dem reglementarischen Referenzalter. Der Versicherte kann die Ausrichtung
einer Austrittsleistung verlangen, wenn er nach dem 60. Lebensjahr und vor dem
reglementarischen Referenzalter in die Vorsorgeeinrichtung eines neuen Arbeit-
gebers Ubertritt oder als arbeitslos gemeldet ist.

Der Versicherte kann den Anspruch auf Altersleistungen Uber das reglementari-
sche Referenzalter hinaus langstens bis zur Vollendung des 70. Altersjahrs auf-
schieben, sofern er weiterhin beim Arbeitgeber erwerbstatig ist.

Im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber kann der Versicherte auch einen Teilal-

tersricktritt beanspruchen bzw. stufenweise zurlicktreten (gleitende Pensionie-

rung), falls

e der erste Teilbezug mindestens 20% der Altersleistung betragt,

e der Anteil der vor dem reglementarischen Referenzalter bezogenen Alters-
leistung den Anteil der Lohnreduktion nicht Gbersteigt und

e der verbleibende Lohn Uber der Eintrittsschwelle liegt.

Der Versicherte kann maximal drei Teilbezlge in Kapital- oder Rentenform bezie-
hen.
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7.3

7.4

Art. 8

8.1

8.2

Der Versicherte hat die Moglichkeit, beim Altersricktritt bis zu 100% des vor-
handenen Sparguthabens als Kapital zu beziehen. Dadurch werden die Alters-
rente und die mitversicherten Ubrigen Leistungen entsprechend gekurzt. Bei ver-
heirateten Versicherten muss der Entscheid fir den Bezug des Sparkapitals vom
Ehepartner amtlich oder notariell beglaubigt mit unterzeichnet sein. Die ge-
wilnschte Kapitalquote muss mindestens drei Monate vor dem Altersrucktritt
schriftlich bekannt gegeben werden.

Die Hohe der jahrlichen Altersrente bei Erreichen des vollendeten 65. Altersjah-
res (reglementarisches Referenzalter) betragt 5.0% (Umwandlungssatz) des vor-
handenen Sparguthabens.

Fir jeden Monat Vorbezug wird der Umwandlungssatz um 0.0125 Prozentpunkte
reduziert. Fur jeden Monat Aufschub wird der Umwandlungssatz um 0.0125 Pro-
zentpunkte erhoht.

In diesen Umwandlungssatzen ist eine anwartschaftliche Ehegattenrente von
70% der Altersrente mit bertcksichtigt. Sofern gemass Art. 13. Abs. 7 eine er-
hohte Ehegattenrente versichert wird, gelten abweichende Umwandlungssatze.

Ubergangsregelung

Fur Versicherte, die am 31.12.2017 in der Vorsorgestiftung SMP versichert sind,
gilt folgende Uebergangsregelung:

Manner, Frauen,

Umwandlungssatz im Alter 65: Umwandlungssatz im Alter 65:
Jahrgang 1953. 5.72% Jahrgang 1953: 5.85%
Jahrgang 1954: 5.54% Jahrgang 1954: 5.67%
Jahrgang 1955: 5.41% Jahrgang 1955: 5.41%
Jahrgang 1956: 5.28% Jahrgang 1956: 5.28%
Jahrgang 1957: 5.14% Jahrgang 1957: 5.14%

Far jeden Monat Vorbezug wird der Umwandlungssatz um 0.0125 Prozentpunkte
reduziert. Fur jeden Monat Aufschub wird der Umwandlungssatz um 0.0125 Pro-
zentpunkte erhoht.

Pensionierten-Kinderrenten

Der Bezuger einer Altersrente, bei dessen Tod die Kinder Anspruch auf Wai-
senrenten hatten (Art. 15 Abs. 2), hat Anspruch auf Pensionierten-Kinderrenten
sofern und insoweit die ausgerichtete reglementarische Altersrente kleiner ist als
das Total der Altersrente gemass den BVG-Mindestleistungen und der Pensio-
nierten-Kinderrente gemass den BVG-Mindestleistungen. Sie erléschen mit dem
Tod des Rentenbezligers, spatestens aber, wenn der mégliche Anspruch auf
Waisenrenten wegfallt.

Die Pensionierten-Kinderrente betragt fir jedes anspruchsberechtigte Kind
20% der Altersrente gemass BVG und wird ab Erreichen des reglementarischen
Referenzalters ausgerichtet.
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Art. 9 AHV-Uberbriickungsrente

9.1 Ab Alter 62 bis zum gesetzlichen Referenzalter kann der Bezlger von Altersleistun-
gen eine AHV-Uberbrickungsrente in der H6he der mutmasslichen AHV-Alters-
rente, welche dem letzten Jahresgehalt zugeordnet ist, verlangen.

9.2 Die Uberbriickungsrenten werden durch eine Kiirzung der Altersrente finanziert.
Die Kurzung erfolgt ab dem gesetzlichen Referenzalter und dauert lebenslang-
lich. Sie betragt 8.3 % der insgesamt bezogenen Uberbriickungsrenten-Betrage.
Die Anspriche der Hinterlassenen bleiben hingegen ungeschmalert.

Art. 10 Invalidenrente

10.1  Ein Versicherter gilt als invalid, wenn er aus gesundheitlichen Griinden seine bis-
herige oder eine andere ihm zumutbare Tatigkeit nicht mehr ausiiben kann und
deshalb vor Erreichen des gesetzlichen Referenzalters sein Arbeitsverhaltnis auf-
geldst oder sein Gehalt herabgesetzt wird.

10.2 Der Stiftungsrat hat im Minimum den von der |V festgelegten Invaliditatsgrad an-
zuwenden. Die H6he der jahrlichen Invalidenrente richtet sich nach dem Grad der
Erwerbsunfahigkeit gemass folgender Staffelung:

Invaliditatsgrad: Rentenabstufung:
Mindestens 70% 100.0%

50% - 69% gemass IV-Grad
49% 47.5%

48% 45.0%

47% 42.5%

46% 40.0%

45% 37.5%

44% 35.0%

43% 32.5%

42% 30.0%

41% 27.5%

40% 25.0%

Weniger als 40% 0%

Bei Eintritt einer Erwerbsunfahigkeit im Jahre 2006 wird bei einem Invaliditats-
grad von mehr als 66 2/3 eine volle Rente gewahrt.

10.3  Wird ein Versicherter gemass Abs. 1 invalid, erhalt er eine Invalidenrente. Es
wird jedoch solange und soweit keine Invalidenrente gewahrt, als der Arbeitgeber
das Gehalt oder einen Gehaltsersatz zahlt, oder solange die Kranken-, Unfall-
oder eine andere Versicherung, an welche der Arbeitgeber mindestens zur Halfte
Beitrage geleistet hat, Taggelder ausrichtet. Die Invalidenrente wird ausgerichtet,
solange die Invaliditat besteht, langstens aber bis der Invalide stirbt oder das reg-
lementarische Referenzalter erreicht. Danach werden die Altersleistungen ge-
mass Art. 7 fallig.

10.4 Die ganze Invalidenrente betragt 60% des versicherten Gehaltes. Wahrend der
Dauer der Invaliditat wird das Sparguthaben bis zum reglementarischen Refe-
renzalter mit Zins und Altersgutschriften aufgrund des versicherten Gehaltes
durch die Kasse weiter geaufnet.
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10.5

10.6

Far Teilinvalide wird die Rente entsprechend der Rentenabstufung in prozentua-
len Anteilen einer ganzen Rente festgelegt.

Bei Teilinvaliditat wird das bei Invalidenrentenbeginn vorhandene Spargut-

haben des Versicherten, der Rentenabstufung entsprechend, aufgeteilt. Das dem
aktiven Teil entsprechende Sparguthaben wird wie bei einem vollerwerbstatigen
Versicherten weiter geaufnet.

Die einmal festgesetzte Invalidenrente wird erhdht, herabgesetzt oder aufgeho-
ben, wenn sich als Folge einer IV-Revision der Invaliditatsgrad in der beruflichen
Vorsorge um mindestens 5 Prozentpunkte dndert. Zudem kann die Kasse die In-
validenrente jederzeit ohne Bindung an den |IV-Entscheid neu festlegen, falls sich
der frihere Entscheid im Nachhinein als unrichtig herausstellen sollte.

Art. 11 Invaliden-Kinderrenten

111

11.2

11.3

Der Bezlger einer Invalidenrente, bei dessen Tod die Kinder Anspruch auf Wai-
senrenten hatten (Art. 15 Abs. 2), hat Anspruch auf Invaliden-Kinderrenten.

Die Invaliden-Kinderrenten werden vom gleichen Zeitpunkt an ausgerichtet wie
die Invalidenrente. Der Rentenanspruch erlischt, wenn die Invalidenrente weg-
fallt, spatestens aber, wenn der moégliche Anspruch auf Waisenrenten wegfallt.

Die Invaliden-Kinderrente betragt fir jedes anspruchsberechtigte Kind 20% der
ausbezahlten Invalidenrente.

Art. 12 IV-Ersatzrente

121

Erhalt der Bezuger einer Invalidenrente der Kasse noch keine IV-Invalidenrente,
richtet ihm die Kasse eine |V-Ersatzrente in der Hohe der mutmasslichen V-
Rente aus, die mit einer allfalligen Rente der IV verrechnet wird.

Art. 13 Ehegattenrente, Abfindung

13.1

13.2

13.3

13.4

Der Uberlebende Ehegatte eines verstorbenen Versicherten oder eines Ren-
tenbezigers hat Anspruch auf eine Ehegattenrente, sofern im Zeitpunkt des To-
des eines der folgenden zwei Kriterien erflillt ist:

- entweder er hat fir den Unterhalt eines oder mehrerer Kinder aufzukommen
- oder er hat das 40. Altersjahr vollendet und die Ehe oder die Lebensgemein-
schaft hat mindestens flnf Jahre gedauert.

Erflllt der Gberlebende Ehegatte keine dieser Voraussetzungen, hat er Anspruch
auf eine einmalige Abfindung in Héhe des dreifachen Jahresbetrages der Ehe-
gattenrente.

Der Anspruch auf Ehegattenrente beginnt nach Ablauf der Alters- oder Invali-
denrente bzw. nach Ablauf der Gehaltszahlung oder des Gehaltsnachgenusses.
Er erlischt am Ende des Todesmonats des Uberlebenden Ehegatten.

Die Ehegattenrente betragt beim Tod eines Versicherten vor Erreichen des regle-
mentarischen Referenzalters 42% des versicherten Gehaltes, zahlbar, bis der
Verstorbene das 65. Altersjahr vollendet hatte. Danach betragt sie 70% der im
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13.5

13.6

13.7

Zeitpunkt des Todes versicherten Altersrente. Fir die Bestimmung der versicher-
ten Altersrente wird das Sparguthaben des Verstorbenen rechnerisch mit den
Spargutschriften aufgrund des versicherten Gehaltes und dem BVG-Zinssatz, bis
zur Vollendung des 65. Altersjahres hochgerechnet. Bei Tod wahrend der Dauer
des Aufschubs entsprechen die Hinterlassenenleistungen den anwartschaftlichen
Hinterlassenenleistungen eines Altersrentners. Die Hohe der Hinterlassenenleis-
tungen basiert auf dem im Todeszeitpunkt versicherten Altersrente. Bei Tod ei-
nes Altersrentners betragt die Ehegattenrente 70% der laufenden Altersrente.

Auf begriindetes Gesuch hin kann der Stiftungsrat anstelle der Ehegattenrente
die Auszahlung eines Todesfallkapitals in der Héhe des vorhandenen Spargutha-
bens bewilligen.

Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod des geschiedenen Versicherten
dem Uberlebenden Ehegatten gleichgestellt, sofern die Ehe mindestens zehn
Jahre gedauert hat und dem geschiedenen Ehegatten bei der Scheidung eine
Rente nach Artikel 124e Absatz 1 oder 126 Absatz 1 ZGB zugesprochen wurde.
Die Hinterlassenenleistungen werden um den Betrag gekurzt, um den sie zusam-
men mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den Anspruch aus dem Schei-
dungsurteil Ubersteigen. Hinterlassenenrenten der AHV werden dabei nur so weit
angerechnet, als sie hoher sind als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente
der IV oder eine Altersrente der AHV. Der Anspruch auf Hinterlassenenleistun-
gen besteht, solange die Rente geschuldet gewesen ware.

Versicherte haben beim Bezug der Altersrente die Moglichkeit, die anwartschaftli-
che Ehegattenrente zu erhdhen. Die Altersrente wird dadurch aufgrund der tech-
nischen Grundlagen der Stiftung lebenslanglich gekirzt. Die erhdhte Ehegatten-
rente darf nicht héher sein als die gekirzte Altersrente. Die Anzeigefrist betragt 6
Monate. Die Meldung hat schriftlich zu erfolgen. Diese Kiirzung betrifft nur die Al-
tersrente und wird auch beibehalten, wenn der Ehegatte vor dem Altersrentner
stirbt.

Art. 14 Lebenspartnerrente

141

14.2

14.3

14.4

Hat ein unverheirateter Versicherter mit einem unverheirateten, nicht verwandten
Lebenspartner bis zu seinem Tod mindestens flinf Jahre nachweisbar ununter-
brochen im gleichen Haushalt gelebt oder ist er fir den Unterhalt eines oder
mehrerer gemeinsamer Kinder aufgekommen, wahrend er im gleichen Haushalt
mit dem Versicherten lebte, so hat der Lebenspartner Anspruch auf die gleichen
Leistungen wie ein Ehegatte. Der Stiftungsrat kann einen Unkostenbeitrag fur die
Abklarungen erheben.

Lebenspartner von unverheirateten Altersrentnern haben nur Anspruch auf eine
Lebenspartnerrente gemass Art. 14.1, wenn die Partnerschaft ununterbrochen
bereits seit 5 Jahren vor dem Altersrucktritt bestanden hat.

Die Bestimmungen von Art. 13.1, 13.3, 13.4 und 13.5 gelten sinngemass. Erfiillt
der Lebenspartner die Voraussetzungen fir eine Lebenspartnerrente gemass
Art. 13.1 nicht, hat die Lebenspartnerschaft jedoch mindestens 5 Jahre gedauert,
so wird eine Abfindung gemass Art. 13.2 ausgerichtet. Es besteht kein Anspruch
auf die Lebenspartnerrente, wenn die beglnstigte Person bereits eine Ehegat-
ten- oder Lebenspartnerrente bezieht.

Der Versicherte meldet die Lebenspartnerschaft mit dem Anmeldeformular der
Stiftung; das Gesuch fir eine Lebenspartnerrente muss jedoch spatestens drei
Monate nach dem Tod der versicherten Person eingereicht werden.
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Art. 15 Waisenrenten

15.1

15.2

15.3

Beim Tod eines Versicherten oder eines Rentenbeziigers haben die Kinder An-
spruch auf Waisenrenten, ebenso Pflegekinder, sofern der Versicherte fir ihren
Unterhalt aufzukommen hatte.

Der Anspruch auf Waisenrenten beginnt nach Ablauf der Alters- oder Invali-
denrente bzw. nach Ablauf der Gehaltszahlung oder des Gehaltsnachgenusses.
Er erlischt mit dem Tod der Waise oder mit deren Vollendung des 18. Altersjah-
res. Er bleibt jedoch langstens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres bestehen,
sofern die Waise in Ausbildung steht oder mindestens zu 70% invalid ist. Uber
dieses Alter hinaus werden Waisenrenten an invalide Kinder weiter gewahrt, so-
fern der Anspruch vor Alter 25 entstanden ist.

Die Waisenrente betragt fir jedes anspruchsberechtigte Kind 20% der versicher-
ten Invalidenrente bzw. 20% der laufenden Altersrente. Ist ein Kind Vollwaise,
wird die Waisenrente um 50% erhoht.

Art. 16 Todesfallkapital

16.1

Stirbt ein Versicherter oder Rentenbezliger, ohne dass eine Ehegatten- oder Le-
benspartnerleistung fallig wird, oder ist das erworbene Sparguthaben grésser als
die Einmalpramie zur Finanzierung der Ehegatten- oder Lebenspartnerleistung,
so wird ein Todesfallkapital fallig. Anspruch auf das Todesfallkapital haben die
Hinterbliebenen, unabhangig vom Erbrecht, nach folgender Rangordnung:

a) Generelle Begunstigungsordnung

Anspruch auf das Todesfallkapital haben die Hinterlassenen der verstorbenen
versicherten Person unabhangig vom Erbrecht nach folgender Rangordnung und
in folgendem Umfange:

l.

(1) der Ehegatte, bei dessen Fehlen:

(2) die Kinder, die einen Anspruch auf eine Waisenrente gemass Art. 15.2 die-
ses Reglements haben, bei deren Fehlen:

(3) der Lebenspartner (gleichen oder verschiedenen Geschlechts), mit dem die
verstorbene versicherte Person mindestens in den letzten funf Jahren vor
dem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geflhrt hat, oder der fir
den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,
bei dessen Fehlen:

(4) die von der versicherten Person zur Hauptsache unterstitzten Personen

auf 100% des Todesfallkapitals.

Bei Fehlen von begunstigten Personen dieser Beglnstigungskategorie I:

Il.

(1) die Kinder, die keinen Anspruch auf eine Waisenrente gemass Art. 15.2 die-
ses Reglements haben, bei deren Fehlen:

(2) die Eltern, bei deren Fehlen:

(3) die Geschwister

auf 100% des Todesfallkapitals.

Bei Fehlen von begunstigten Personen dieser Beglnstigungskategorie II:

M.
die Ubrigen gesetzlichen Erben (unter Ausschluss des Gemeinwesens)

auf 50% des Todesfallkapitals.
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16.2

16.3

b) Spezielle Beglinstigungsordnung

Die versicherte Person kann der Kasse gegeniber in einer schriftlichen Erklarung

- die Rangordnung der Begunstigten innerhalb der gleichen Begunstigungskate-
gorie andern und/oder

- die Aufteilung des Todesfallkapitals unter mehreren Begunstigten der gleichen
Begunstigungskategorie zu unterschiedlichen Teilen bestimmen.

c) Falls keine Erklarung Uber die Anderung der Rangordnung der Begiinstigten oder

die Aufteilung des Todesfallkapitals vorliegt, gilt die generelle Begiinstigungsord-
nung.

Nicht zur Auszahlung gelangende Teile des Todesfallkapitals verbleiben der
Kasse und durfen nur im Rahmen des Zweckes der Vorsorgeeinrichtung verwen-
det werden.

Die HOhe des Todesfallkapitals entspricht beim Tod vor dem Altersrucktritt dem
erworbenen Sparguthaben, vermindert um die Einmalpramie zur Finanzierung
der Ehegatten- bzw. Lebenspartnerleistung. Fur Rentenbeziiger entspricht das
Todesfallkapital der 8-fachen Jahresrente, vermindert um samtliche bezogenen
Renten und um die Einmalpramie zur Finanzierung der Ehegatten- bzw. Lebens-
partnerleistung.

Art. 17 Freizugigkeitsleistung

171

17.2

17.3

Wird das Versichertenverhaltnis aufgeldst, ohne dass nach den vorstehenden
Bestimmungen Anspruch auf eine Leistung der Kasse besteht, endet die Versi-
cherung. Ist ein Sparguthaben vorhanden, hat der Versicherte Anspruch auf eine
Freizlgigkeitsleistung.

Die Héhe der Freizligigkeitsleistung wird nach dem Beitragsprimat berechnet
(Art. 15 des Freizugigkeitsgesetzes). Sie entspricht dem vorhandenen Spargut-
haben. Dieses entspricht jederzeit mindestens dem Mindestbetrag nach Artikel
17 des Freizlgigkeitsgesetzes.

Hat der Arbeitgeber die Einkaufe einer versicherten Person ganz oder teilweise
Ubernommen, zieht die Stiftung den entsprechenden Betrag von der Austrittsleis-
tung ab. Der Abzug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr um mindestens einen
Zehntel des vom Arbeitgeber Ubernommenen Betrages. Der nicht verbrauchte
Teil fallt an das vom entsprechenden Arbeitgeber gedufnete Arbeitgeberbeitrags-
reservenkonto.

Die im Zeitpunkt der Auflésung des Versichertenverhaltnisses versicherten Leis-
tungen bei Tod und Invaliditat bleiben bis zum Beginn eines neuen Arbeitsver-
haltnisses unverandert bestehen, langstens aber wahrend eines Monats. Ist die
Freizlgigkeitsleistung bereits ausbezahlt worden, wird sie mit fallig werdenden
Invaliditats- und Todesfallleistungen verrechnet.

Muss die Kasse Hinterlassenen- oder Invaliditatsleistungen erbringen, nachdem
sie die Freizugigkeitsleistung Uberwiesen hat, so ist ihr die Freizlgigkeitsleistung
soweit zurlickzuerstatten, als diese zur Finanzierung der Hinterlassenen- oder
Invaliditatsleistung nétig ist. Unterbleibt die Rickerstattung, so kirzt die Kasse
ihre Leistungen nach ihren versicherungstechnischen Grundsatzen.
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17.4

17.5

17.6

Die Freizlgigkeitsleistung wird der Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers
uberwiesen oder beim Fehlen einer solchen zur Bestellung eines Freizugigkeits-
kontos oder einer Freizligigkeitspolice verwendet. Bleibt die Mitteilung des Versi-
cherten aus, wird die Freizigigkeitsleistung der Auffangeinrichtung BVG uberwie-
sen.

Der Austretende kann die Barauszahlung der Freizugigkeitsleistung verlangen,
wenn

- er die Schweiz oder das Furstentum Liechtenstein endguiltig verlasst und Ab-
satz 6 dies nicht beschrankt, oder

- er eine selbstandige Erwerbstatigkeit aufnimmt und der obligatorischen Versi-
cherung nicht mehr untersteht oder

- die Freizugigkeitsleistung weniger als ein Jahresbeitrag des Austretenden be-
tragt.

Ist der Austretende verheiratet, ist die Barauszahlung nur zuldssig, wenn der
Ehegatte amtlich oder notariell beglaubigt schriftlich zustimmt.

Versicherte kdnnen die Barauszahlung des BVG-Anteils der Austrittsleistung
nicht verlangen, wenn sie nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der
Europaischen Gemeinschaft, von Island oder Norwegen weiterhin obligatorisch
fur die Risiken Alter, Tod und Invaliditat versichert sind.

Art. 18 Unbezahlter Urlaub

18.1

C.

Wahrend eines vom Arbeitgeber bewilligten unbezahlten Urlaubs bleibt die Risi-
koversicherung flr Invaliditat und Tod unverandert in Kraft. Der Versicherte leis-
tet wahrend der Dauer des unbezahlten Urlaubes einen Risikobeitrag von 3,0%
des versicherten Gehaltes.

Allgemeine Bestimmungen uber die Leistungen

Art. 19 Auszahlung

19.1

19.2

19.3

Die Renten werden monatlich vorschissig ausgerichtet. Fiir denjenigen
Monat, in welchem der Rentenanspruch erlischt, wird die volle Rente ausbezahit.

Anstelle der Rente wird eine Kapitalabfindung ausgerichtet, wenn die Alters-
oder die Invalidenrente weniger als 10%, die Ehegatten- oder Lebenspartner-
rente weniger als 6%, die Waisenrente weniger als 2% der einfachen Mindestal-
tersrente der AHV betragt. Die Kapitalabfindung wird nach versicherungstechni-
schen Regeln berechnet.

Die Renten werden an die vom Anspruchsberechtigten gemeldete Zahlungs-
adresse in der Schweiz, in einem EU- oder EFTA-Staat oder in einem Staat, der
fur die Zahlungsabwicklung den IBAN-Standard anwendet, Gberwiesen.
Transaktionskosten, die entstehen, weil die Zahlung in einen Staat erfolgt, der
nicht den IBAN-Standard verwendet, und Wechselkursgebiihren gehen zu Lasten
des Anspruchsberechtigten.
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19.4

Die Zahlungen der Kasse erfolgen immer in Schweizer Franken.

Die Abtretung, Verpfandung und Verrechnung von Leistungsansprtiche aus die-
sem Reglement richten sich nach Art. 39 BVG.

Die Verjahrung von Anspruchen aus diesem Reglement und die Aktenaufbewah-
rung richten sich nach Art. 41 BVG.

Art. 20 Wohneigentumsfoérderung, Scheidung

20.1

20.2

Aktive Versicherte kdnnen bis zum Alter 57 einen Teil ihres vorhandenen Spar-
guthabens nach Massgabe der bundesrechtlichen Bestimmungen fir Wohnei-
gentum fur den eigenen Bedarf verpfanden oder vorbeziehen. Ab dem 50. Alters-
jahr stehen den Versicherten der Anspruch auf Freizigigkeitsleistung im Alter 50
oder die Halfte des erreichten Anspruches zur Verfigung. Wird jedoch der vom
Bundesrat festgelegte Mindestbetrag von CHF 20°000 nicht erreicht, so ist keine
Verpfandung bzw. kein Vorbezug mdglich. Bei verheirateten Versicherten ist die
schriftliche, amtlich oder notariell beglaubigte Zustimmung seines Ehegatten er-
forderlich. Der Stiftungsrat erlasst die notwendigen Ausfihrungsbestimmungen.
Der vorausbezogene Betrag wird dem fur die versicherte Person individuell ge-
fUhrten Alterskonto belastet. Das BVG-Altersguthaben wird anteilmassig gekurzt.
Eine Rickzahlung des vorausbezogenen Betrags wird dem flr die versicherte
Person individuell geflihrten Alterskonto und dem BVG-Altersguthaben im glei-
chen Verhaltnis wie die Kurzung gutgeschrieben.

a) Bei der Scheidung einer versicherten oder invaliden Person oder eines Ren-

f)

tenbezligers kann das zustandige Gericht die Uberweisung eines Teils oder
der gesamten Freizlgigkeitsleistung oder Rententeile zu Gunsten des ge-
schiedenen Ehegatten anordnen.

Bei einer Uberweisung eines Teils der Freiziigigkeitsleistung wird das Alters-
guthaben der aktiven oder invaliden versicherten Person und die damit ver-
bundenen Leistungen entsprechend gekulrzt. Das reglementarische Altersgut-
haben sowie das BVG-Altersguthaben werden anteilmassig gekirzt.

Die versicherte Person kann die entstandene Licke durch Einlagen an die
Kasse ganz oder teilweise wieder schliessen. Ein Wiedereinkauf wird dem
reglementarischen Altersguthaben und dem BVG-Altersguthaben im gleichen
Verhaltnis wie die Kirzung gutgeschrieben.

Tritt bei einer versicherten oder invaliden Person wahrend des Scheidungs-
verfahrens der Vorsorgefall Alter ein, so kirzt die Kasse das Altersguthaben,
den zu Ubertragenden Teil des Altersguthabens und die Altersrente entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben um die inzwischen zu viel bezahlten Leis-
tungen.

Hat die versicherte Person im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfah-
rens das reglementarische Referenzalter erreicht und den Bezug der Alters-
leistung aufgeschoben, so wird ihr in diesem Zeitpunkt vorhandenes Alters-
guthaben wie eine Freiziigigkeitsleistung geteilt.

Werden Rententeile Ubertragen, so rechnet die Kasse den dem berechtigten
Ehegatten zugesprochenen Rentenanteil nach gesetzlich verbindlicher For-
mel bzw. Berechnungsgrundlage in eine lebenslange Rente um. Fir die Um-
rechnung massgebend ist der Zeitpunkt, in dem die Scheidung rechtskraftig
wird.

Die lebenslange, zugesprochene Rente wird von der Kasse entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften an die Vorsorge- oder Freizligigkeitseinrichtung des
berechtigten Ehegatten Ubertragen. Die Kasse kann mit dem berechtigten
Ehegatten anstelle der Rententiibertragung eine Uberweisung in Kapitalform
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vereinbaren. Wird der Kasse die Vorsorge- oder Freiziigigkeitseinrichtung des
berechtigten Ehegatten nicht mitgeteilt, so Uberweist sie friihestens sechs Mo-
nate, spatestens aber zwei Jahre nach dem Termin fir diese Ubertragung den
Betrag an die Auffangeinrichtung.

h) Hat der berechtigte Ehegatte Anspruch auf eine volle Invalidenrente oder das
58. Altersjahr vollendet, so kann er die Auszahlung der lebenslangen Rente
verlangen. Hat er das reglementarische Referenzalter erreicht, so wird ihm die
lebenslange Rente ausbezahlt.

i) Bei Ubertragung eines Rententeils zugunsten des geschiedenen Ehegatten
werden die Leistungen entsprechend reduziert. Ein Ubertragener Rententeil
gehdrt nicht zur laufenden Alters- oder Invalidenrente und I6st bei Tod des
Alters- oder Invalidenrentners keinen Anspruch auf weitere Leistungen der
Kasse gemass Artikel 13 aus. Der Anspruch auf Pensioniertenkinder-, Invali-
denkinder- sowie Waisenrenten, der im Zeitpunkt des Scheidungsverfahrens
besteht, wird jedoch vom Vorsorgeausgleich nicht berihrt.

j) Die Kasse erteilt gegenuber der versicherten oder invaliden Person, dem
Rentenbeziger und dem Gericht samtliche Auskinfte, die fir die Durchfih-
rung des Vorsorgeausgleichs notig sind.

Art. 21 Anpassung der Renten

211

21.2

21.3

Die laufenden Renten werden nach Massgabe der finanziellen Mdglichkeiten der
Kasse angepasst. Der Stiftungsrat bertcksichtigt dabei die den Renten zugrunde
liegenden Umwandlungssatze.

Hinterlassenen- und Invalidenleistungen in der Héhe des BVG werden im
Minimum nach den gesetzlichen Vorschriften und Anordnungen des Bundesrates
der Preisentwicklung angepasst.

Der Stiftungsrat pruft jahrlich, ob und in welchem Umfang eine Teuerungsanpas-
sung der laufenden Renten vorgenommen werden kann. Die Destinatare werden
in geeigneter Form informiert.

Art. 22 Uberversicherung und Leistungskiirzungen

22.1

Die Leistungen gemass diesem Reglement werden herabgesetzt, soweit sie zu-
sammen mit anderen anrechenbaren Einklnften, im Fall des Anspruchs auf Inva-
liditatsleistungen ausserdem zusammen mit dem weiterhin erzielten oder zumut-
barerweise noch erzielbaren Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, 90% des mut-
masslich entgangenen Verdienstes Ubersteigen. Als anrechenbare Einkiinfte gel-
ten Leistungen der AHV/IV, der Unfallversicherung nach UVG, Leistungen nach
MVG sowie andere Leistungen in- und auslandischer Sozialversicherungen und
Vorsorgeeinrichtungen (mit Ausnahme von Hilflosenentschadigungen, Abfindun-
gen und ahnlichen Leistungen) sowie Haftpflichtleistungen eines Dritten. Die Al-
tersleistungen werden nur gekurzt, wenn sie mit unfallbedingten Leistungen zu-
sammenfallen. Dabei entspricht die Altersleistung bei einer Kirzung mindestens
dem Sparguthaben im Zeitpunkt der Invalidierung. Haftpflichtleistungen eines
Dritten werden nur soweit angerechnet, als die Kasse nicht in die Forderungen
eintritt, die der anspruchsberechtigten Person aus dem gleichen Versicherungs-
fall zustehen. Werden Haftpflichtleistungen angerechnet, so besteht mindestens
Anspruch auf die Leistungen gemass BVG. Die Einklnfte der Witwe, des Witwers
oder des Lebenspartners, und der Waisen werden zusammengerechnet. Einma-
lige Kapitalleistungen werden in versicherungstechnisch gleichwertige Renten
umgerechnet. Ist ein Teil des Altersguthabens flir Wohneigentum vorbezogen
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22.2

223

224

worden, so werden als Leistungen gemass diesem Reglement zur Bestimmung
einer allfalligen Herabsetzung diejenigen Leistungen angerechnet, die sich ohne
den Vorbezug ergeben hatten.

Anwarter auf eine Todesfall- oder Invalidenleistung haben ihre Forderungen
gegen haftpflichtige Dritte bis zur Hohe der Leistungspflicht der Kasse an diese
abzutreten.

Die Kasse kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kirzen, wenn

die AHV/IV bzw. die Unfall- oder Militarversicherung eine Leistung klrzt, ent-
zieht oder verweigert, weil der Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invalidi-
tat durch schweres Verschulden herbeigefuhrt hat, oder sich einer Eingliede-
rungsmassnahme widersetzt.

Wird die Kasse gemass Artikel 70 ATSG vorleistungspflichtig, erbringt sie ihre
Vorleistungen im Rahmen der gesetzlichen Mindestleistungen nach BVG. Wird
der Fall von einem anderen Versicherungstrager bzw. einer anderen Vorsorge-
einrichtung Ubernommen, so hat dieser die Vorleistungen im Rahmen seiner
Leistungspflicht an die Vorsorgeeinrichtung zuriickzuerstatten.

Finanzierung

Art. 23 Beitragspflicht

23.1

23.2

23.3

234

Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme in die Kasse und dauert bis zum
Ausscheiden aus der Kasse infolge Auflésung des Versichertenverhaltnisses
bzw. bis zum Tode des Versicherten, langstens jedoch bis zum Altersricktritt.
Der Versicherte kann bei Erreichen des reglementarischen Referenzalters auf die
Weiterfihrung der Spargutschriften verzichten. In diesem Fall entfallt die Bei-
tragspflicht.

Ist ein Versicherter invalid, vermindert sich die Beitragspflicht entsprechend dem
Grad der jeweiligen Invaliditat.

Die Beitrage der Versicherten werden durch den Arbeitgeber vom Gehalt oder
Gehaltsersatz abgezogen und zusammen mit den Beitrdgen des Arbeitgebers
der Kasse uUberwiesen.

Freizlgigkeitsleistungen aus friheren Vorsorgeverhaltnissen missen beim Eintritt
in die Kasse im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eingebracht werden.
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Art. 24 Hohe der Beitrage

241

24.2

243

24.4

24.5

Die Versicherten leisten folgende Beitrage:

BVG-Alter des Versichertenbeitrage in % des
Versicherten versicherten Gehaltes
Sparbeitrag Risikobeitrag Beitrag total

18-19 0.0% 1.2% 1.2%
20-24 0.8% 1.2% 2.0%
25-34 6.3% 1.2% 7.5%
35-44 6.8% 1.2% 8.0%
45-49 7.3% 1.2% 8.5%
50-54 8.3% 1.2% 9.5%
55-70 10.3% 1.2% 11.5%

Der Arbeitgeber leistet folgende Beitrage:

BVG-Alter des Arbeitgeberbeitrage in % des
Versicherten versicherten Gehaltes
Sparbeitrag Risikobeitrag Beitrag total

18-19 0.0% 1.8% 1.8%
20-24 1.2% 1.8% 3.0%
25-34 10.2% 1.8% 12.0%
35-44 11.2% 1.8% 13.0%
45-49 12.2% 1.8% 14.0%
50-54 13.2% 1.8% 15.0%
55-70 15.7% 1.8% 17.5%

Der Arbeitgeber kann die Beitrage aus eigenen Mitteln oder aus Beitragsreser-
ven einer Stiftung, die von ihm vorgangig hierfur gedufnet worden und gesondert
fir jeden Arbeitgeber ausgewiesen sind, erbringen. Uber die Verwendung der Ar-
beitgeberbeitragsreserven beschliesst der Stiftungsrat auf Antrag der Geschafts-
leitung des zustandigen Arbeitgebers.

Der Stiftungsrat kann, sofern es die finanzielle Lage der Stiftung erlaubt, eine
Beitragsreduktion oder -befreiung beschliessen. Der Beschluss ist der Aufsichts-
behérde zu Kenntnis zu bringen.

Versicherte ab Alter 25, die voll arbeitsfahig sind, kbnnen sich jahrlich im Rah-
men des Zusatz-Sparplanes fir die Zahlung eines freiwilligen Zusatz-Sparbeitra-
ges in der Hohe von wahlweise 1% oder 3% des versicherten Gehalts entschei-
den. Dieser freiwillige Zusatz-Sparbeitrag wird dem Altersguthaben gutgeschrie-
ben. Die An- resp. Abmeldung hat bis spatestens 30. November mit Wirkung fur
das Folgejahr zu erfolgen. Ohne Entscheid der versicherten Person oder bei In-
validitat im Sinne von Art. 10.1 wird der freiwillige Zusatz-Sparbeitrag ausgesetzt.
Erfolgt keine Mitteilung, so verbleibt der Versicherte im bisher gewahlten Spar-
plan.
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Art. 25 Einkaufsplan

251

Der Versicherte kann flr den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen
(gemass Anhang 1) jederzeit Einlagen in das Sparguthaben leisten. Die Ein-
kaufszahlungen werden gemass den Artikeln 60a, 60b und 60d BVV2 begrenzt.
Wurden Vorbezlge flir Wohneigentum getatigt, so dirfen freiwillige Einkaufe bis
drei Jahre vor dem reglementarischen Referenzaltererst vorgenommen werden,
wenn die Vorbezuge zurtickbezahlt sind. Wurden Einkaufe getatigt, so dirfen die
daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nachsten drei Jahre nicht in Kapi-
talform aus der Vorsorge zurlickgezogen werden.

Der Arbeitgeber kann sich ganz oder teilweise finanziell beteiligen.

Organisations- und Verwaltungsbestimmungen

Art. 26 Stiftungsrat

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6.

Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung. Er setzt sich aus 6 Mitglie-
dern zusammen. Die Halfte der Mitglieder werden vom Arbeitgeber ernannt und
die andere Halfte der Mitglieder werden von den aktiven Versicherten aus ihrem
Kreis gewahlt. Die Amtsdauer des Stiftungsrates betragt 5 Jahre. Wiederwahl ist
zulassig. Wird das Arbeitsverhaltnis eines Mitgliedes des Stiftungsrates aufge-
I16st, scheidet es aus dem Stiftungsrat aus. Das als Ersatz gewahlte Mitglied tritt
in die Amtsdauer seines Vorgangers ein. Der Stiftungsrat erlasst ein Wahlregle-
ment.

Dem Stiftungsrat obliegt die Verwaltung der Kasse nach Massgabe des vorlie-
genden Reglements. Er kann einzelne Aufgaben an Kommissionen, Verwal-
tungsstellen und Ausschiusse delegieren und erlasst hierzu die notwendigen
Richtlinien und Reglemente. Der Stiftungsrat entscheidet in allen die Stiftung be-
treffenden Fragen endglltig nach Massgabe dieses Reglements und unter Wah-
rung der gesetzlichen Bestimmungen. Er beauftragt die Revisionsstelle und den
Experten fir berufliche Vorsorge.

Der Stiftungsrat tritt je nach Bedarf zusammen, mindestens aber einmal jahr-

lich oder wenn 2 Mitglieder dies verlangen. Die Sitzungen werden durch den Pra-
sidenten mindestens 10 Tage im voraus durch schriftliche Mitteilung an die Mit-
glieder einberufen, unter gleichzeitiger Angabe der Traktanden. Mit Zustimmung
aller Mitglieder des Stiftungsrates kann auf das Einhalten dieser Frist verzichtet
werden.

Der Stiftungsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens je 2 Arbeitgeber- und Versi-
chertenvertreter anwesend sind. Er fasst seine Beschlisse mit einfacher Stim-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschllsse
auf dem Zirkularweg sind méglich. Zirkularbeschlliisse bedurfen der schriftlichen
Zustimmung aller Mitglieder des Stiftungsrates.

Die Mitglieder des Stiftungsrates und seine Beauftragten sind zur Verschwiegen-
heit Gber die ihnen in Ausiibung ihres Amtes zur Kenntnis gelangenden personli-
chen Verhaltnisse der Versicherten und geschaftlichen Angelegenheiten des Ar-
beitgebers verpflichtet.

Der Stiftungsrat ist um die Erst- und Weiterbildung seiner Mitglieder besorgt.
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Art. 27 Geschaftsfiihrung

271

27.2

27.3

27.4

Der Stiftungsrat ernennt die Geschaftsfiihrung.

Die Geschéftsfiuihrung besorgt die laufenden Geschafte der Kasse. Sie nimmt an
den Sitzungen des Stiftungsrates mit beratender Stimme teil.

Die Rechnung der Vorsorgestiftung wird nach den Fachempfehlungen zur Rech-
nungslegung Swiss GAAP FER 26 aufgestellt und gegliedert.

Die Regeln zur Bildung von Ruckstellungen und Schwankungsreserven werden
in einem separaten Reglement aufgefihrt.

Art. 28 Revisionsstelle

28.1

Die vom Stiftungsrat bezeichnete Revisionsstelle prift jahrlich die Geschafts- und
Rechnungsflhrung der Stiftung. Sie erstattet dem Stiftungsrat schriftlich Bericht.

Art. 29 Experte fir berufliche Vorsorge

29.1

29.2

29.3

294

Der vom Stiftungsrat bezeichnete anerkannte Experte fur berufliche Vorsorge er-
stellt periodisch, mindestens alle 3 Jahre, die versicherungstechnische Bilanz. Er
prift, ob die Stiftung jederzeit ihre Verpflichtungen erfiillen kann und die regle-
mentarischen und versicherungstechnischen Bestimmungen Uber die Leistungen
und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Der Experte ist versicherungstechnischer Berater der Stiftung und erstellt die
technischen Gutachten.

Ergibt diese Uberpriifung, dass die Stiftung ihren Verpflichtungen nicht nachkom-
men kann, hat der Stiftungsrat im Rahmen des Bundesrechts die ndtigen Mass-
nahmen zu treffen. Dabei kdnnen die laufende Finanzierung oder die Leistungen
den Gegebenheiten angepasst und Sanierungsbeitrdge erhoben werden.

Falls die versicherungstechnische Bilanz freie Mittel aufweist, entscheidet der
Stiftungsrat — nach Anhdérung des Experten — Giber deren Verwendung. Er pruft
die Bildung von sinnvollen und sachlich gerechtfertigten Riickstellungen und Re-
serven, die angemessene Erhdhung der Leistungen und eine mdgliche Senkung
der Beitrage. Dabei beachtet er die Grundsatze der relativen Gleichbehandlung
der Destinatare und der Kollektivitat.

Art. 30 Informations- und Meldepflicht, Datenschutz

30.1

Die Kasse stellt den versicherten Personen jahrlich einen individuellen Versiche-
rungsausweis aus, der umfassend Uber die Leistungsanspriiche, den versicher-
ten Lohn, den Beitragssatz, das Altersguthaben BVG, die Organisation, die Fi-
nanzierung und die Mitglieder des Stiftungsrats informiert. Auf Anfrage hin wird
den versicherten Personen die Jahresrechnung und der Jahresbericht ausgehan-
digt sowie weitere Informationen Gber den Kapitalertrag, den versicherungstech-
nischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Reservenbildung und den De-
ckungsgrad abgegeben.
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30.2

30.3

30.4

F.

Der Kasse ist Meldung zu erstatten Uber Ereignisse, die Auswirkungen auf die
Versicherung haben, wie insbesondere:

- Anderung des Invaliditatsgrades von rentenberechtigten Personen

- Tod von Rentenbezigern

- Beendigung der Ausbildung von Kindern tber 18 Jahren, flr welche Renten
bezogen werden.

- Zivilstandsanderung von Versicherten.

Zur Geltendmachung von Leistungen sind der Kasse die entsprechenden
Dokumente einzureichen (Altersnachweis, Todesschein, Arztzeugnis usw.).

Der Leistungsberechtigte muss der Kasse Uber alle anrechenbaren Einkiinfte
Auskunft geben.

Der Stiftungsrat behalt sich vor, die Leistungen einzustellen, wenn ein Versicher-
ter bzw. ein Destinatar seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist. Leistun-
gen, welche zu Unrecht bezogen wurden, kann er zurtickfordern.

Die Kasse gibt die versicherungsbezogenen Daten ihrer Versicherten und Rent-
ner — soweit dies zur Zweckerfullung in der beruflichen Vorsorge erforderlich ist —
an andere Vorsorge- oder Versicherungseinrichtungen weiter. Die Kasse kann
die Bearbeitung der Daten durch Vereinbarung Dritten Ubertragen, sofern gesetz-
liche Datenschutzregeln einen angemessenen Schutz der Daten gewahrleisten
und die Drittbearbeiter der gesetzlichen Schweigepflicht unterstehen oder sich zu
deren Einhaltung verpflichten.

Es gelten insbesondere die Bestimmungen des BVG betreffend die Bearbeitung
von Personendaten, die Akteneinsicht, die Schweigepflicht, die Datenbekannt-
gabe sowie die Amts- und Verwaltungshilfe. Im Ubrigen gelten die Bestimmun-
gen des Datenschutzgesetzes (DSG).

Schlussbestimmungen

Art. 31 Rechtspflege

31.1

31.2

Streitigkeiten Uber die Anwendung oder die Auslegung dieses Reglements oder
Uber Fragen, die durch dieses Reglement nicht ausdrucklich festgelegt sind, soll-
ten zuerst dem Stiftungsrat zur gutlichen Regelung vorgelegt werden.

Kann keine gutliche Regelung gefunden werden, ist der Rechtsweg beim zustan-
digen Gericht einzuschlagen. Gerichtsstand ist der Sitz der Personalvorsorgestif-
tung, der Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versi-
cherte angestellt wurde.

Art. 32 Liicken im Reglement

321

32.2

In Fallen, in denen dieses Reglement keine ausdrtickliche Regelung enthalt,
ist der Stiftungsrat befugt, eine dem Sinn und Zweck der Kasse entsprechende
Regelung zu treffen.

Der Stiftungsrat erlasst bei Bedarf Verwaltungsrichtlinien, die Prazisierungen zu
den einzelnen Artikeln beinhalten und eine einheitliche Anwendung des Regle-
ments gewahrleisten.
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Art. 33 Auflésung und Liquidation

33.1 Bei einer Teil- oder Gesamtliquidation hat jeder austretende Versicherte im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf einen Anteil an den freien
Mitteln. Diese kénnen individuell oder bei gruppenweisen Ubertritten kollektiv an
die neue Vorsorgeeinrichtung Gberwiesen werden. Versicherungstechnische
Fehlbetrage konnen von der Freizugigkeitsleistung in Abzug gebracht werden.
Der Stiftungsrat erlasst die notwendigen Ausfihrungsbestimmungen.

Art. 34 Ubergangsbestimmungen

34.1 Fur Bezlger einer Invalidenrente gelten das Schlussalter und der Umwandlungs-
satz des zum Zeitpunkt der Umwandlung in eine Altersrente gultigen Regle-
ments.

34.2 Bei Tod eines aktiven Versicherten oder eines Altersrentenbezugers richtet sich
der Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach dem zum Zeitpunkt des Todes
gultigen Reglements bzw. Vorsorgeplans.

Bei Tod eines Invalidenrentners richtet sich der Anspruch auf Hinterlassenenleis-
tungen nach demjenigen Reglement bzw. Vorsorgeplan, welches bzw. welcher
bei Beginn der Arbeitsunfahigkeit, deren Ursache zur Invaliditat geflhrt hat, gultig
war.

34.3 Fir die Anpassung laufender Invalidenrenten von Rentenbeziigern, die am
1. Januar 2022 das 55. Altersjahr noch nicht vollendet haben bzw. fir die Nicht-
anpassung laufender Renten von Rentenbezligern, die das 55. Altersjahr vollen-
det haben, gelten die im BVG festgehaltenen Ubergangsbestimmungen zur An-
derung vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der V).

Art. 35 Anderungen, Inkrafttreten

35.1 Dieses Reglement kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und des
Stiftungszweckes vom Stiftungsrat jederzeit gedndert werden. Das fur jeden Ver-
sicherten vorhandene Sparguthaben muss jedoch auch weiterhin fur seine Vor-
sorge verwendet werden. Bereits erworbene Anspriiche werden durch eine Reg-
lementsanderung nicht mehr beruhrt.

35.2 Das Reglement tritt auf den 1. Januar 2024 in Kraft. Die vorliegende Ausgabe er-
setzt fur die aktiven Versicherten die Ausgabe vom 1. Januar 2022.

Bern, 02. November 2023 Der Stiftungsrat der
Vorsorgestiftung SMP

B. Beuret Th. Reinhard
Prasident Vizeprasident
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Anhang 1 zum Reglement der
Vorsorgestiftung SMP

Tabellen zur Bestimmung des maximalen
Sparguthabens in % des versicherten Gehaltes
(Art. 25)
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Tabellen zur Bestimmung des maximalen Sparguthabens in % des
versicherten Gehaltes (Art. 25)

Tabelle fur Versicherte, die keinen Zusatz-Sparbeitrag gewahlt haben:

Maximales Spar-
guthaben am
BVG-Alter 31.12.

20 2.0%

21 4.0%

22 6.1%

23 8.2%

24 10.4%

25 27.1%

26 44.1%

27 61.5%

28 79.2%

29 97.3%

30 115.7%
31 134.5%
32 153.7%
33 173.3%
34 193.3%
35 215.2%
36 237.5%
37 260.3%
38 283.5%
39 307.2%
40 331.3%
41 355.9%
42 381.0%
43 406.6%
44 432.7%
45 460.9%
46 489.6%
47 518.9%
48 548.8%
49 579.3%
50 612.4%
51 646.1%
52 680.5%
53 715.6%
54 751.4%
55 792.4%
56 834.2%
57 876.9%
58 920.4%
59 964.8%
60 1010.1%
61 1056.3%
62 1103.4%
63 1151.5%
64 1200.5%

65-70 1250.5%
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Tabelle fur Versicherte, die einen Zusatz-Sparbeitrag von 1% gewahlt haben:

Maximales Spar-
guthaben am
BVG-Alter 31.12.

20 2.0%

21 4.0%

22 6.1%

23 8.2%

24 10.4%

25 28.1%

26 46.2%

27 64.6%

28 83.4%

29 102.6%
30 122.2%
31 142.1%
32 162.4%
33 183.1%
34 204.3%
35 227.4%
36 250.9%
37 274.9%
38 299.4%
39 324.4%
40 349.9%
41 375.9%
42 402.4%
43 429.4%
44 457.0%
45 486.6%
46 516.8%
47 547.6%
48 579.1%
49 611.2%
50 645.9%
51 681.3%
52 717.4%
53 754.2%
54 791.8%
55 834.6%
56 878.3%
57 922.9%
58 968.4%
59 1014.8%
60 1062.1%
61 1110.3%
62 1159.5%
63 1209.7%
64 1260.9%

65-70 1313.1%
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Tabelle fur Versicherte, die einen Zusatz-Sparbeitrag von 3% gewahlt haben:

Maximales Spar-
guthaben am
BVG-Alter 31.12.

20 2.0%

21 4.0%

22 6.1%

23 8.2%

24 10.4%

25 30.1%

26 50.2%

27 70.7%

28 91.6%

29 112.9%
30 134.7%
31 156.9%
32 179.5%
33 202.6%
34 226.2%
35 251.7%
36 277.7%
37 304.3%
38 331.4%
39 359.0%
40 387.2%
41 415.9%
42 445.2%
43 475.1%
44 505.6%
45 538.2%
46 571.5%
47 605.4%
48 640.0%
49 675.3%
50 713.3%
51 752.1%
52 791.6%
53 831.9%
54 873.0%
55 919.5%
56 966.9%
57 1015.2%
58 1064.5%
59 1114.8%
60 1166.1%
61 1218.4%
62 1271.8%
63 1326.2%
64 1381.7%

65-70 1438.3%
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Anhang 2 zum Reglement der
Vorsorgestiftung SMP

Weiterversicherung
gemass Art. 47a BVG

Ausgabe vom 1. Januar 2024

Vom Stiftungsrat der Vorsorgestiftung genehmigt am 02.11.2023
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Art. 1

1.1

1.2

Art. 2

2.1

2.2

Art. 3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Grundlagen

Dieser Anhang regelt die Weiterversicherung eines Versicherten, der nach Vollen-
dung des 58. Altersjahres aus der obligatorischen Versicherung ausscheidet, weil

das Arbeitsverhaltnis vom Arbeitgeber aufgeldst wurde (Weiterversicherung nach

Art. 47a BVG).

Die Bestimmungen dieses Anhangs erganzen das Reglement. Bei Abweichun-
gen sind die Bestimmungen dieses Anhangs massgebend.

Voraussetzungen

Der Versicherte kann schriftlich bis spatestens einen Monat nach der Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses bei der Stiftung verlangen, dass die Versicherung wei-
tergefuhrt wird. Der Versicherte hat der Stiftung mitzuteilen, in welchem Umfang
er die Versicherung weiterfihren will.

Die Aufldsung des Arbeitsverhaltnisses durch den Arbeitgeber ist schriftlich zu
belegen. Eine Aufhebungsvereinbarung ist einer Arbeitgeberkliindigung gleichge-
stellt.

Leistungen

Der Versicherte hat die Wahl, lediglich die Versicherung der Risiken Tod und In-
validitat (ohne Altersgutschriften) oder zusatzlich auch den Aufbau der Altersvor-
sorge (mit Altersgutschriften) weiterzufiihren. Davon unabhangig wird das Alters-
guthaben mit Zins weitergefuhrt.

Die Héhe des versicherten Lohnes basiert auf dem letzten gemeldeten Jahres-
lohn vor Beendigung des Arbeitsverhaltnisses. Der Versicherte kann fur die ge-
samte Vorsorge einen tieferen Jahreslohn bestimmen. Der Jahreslohn kann bis
auf 50% des letzten gemeldeten Jahreslohns reduziert werden, jedoch nicht tiefer
als der minimale koordinierte BVG-Lohn. Der Jahreslohn fiir die Altersvorsorge
kann vom Jahreslohn fir die Risikoversicherung abweichen, jedoch nicht hdher
sein.

Verzichtet der Versicherte auf die Bezahlung der Sparbeitrage und leistet nur
noch die Risikobeitrage, wird der Aufbau der Altersvorsorge beendet. Eine Wie-
deraufnahme des Aufbaus der Altersvorsorge ist moglich.

Flhrt der Versicherte die Altersvorsorge weiter, kann er sich fur die Zahlung des
freiwilligen Zusatz-Sparbeitrages entscheiden. Die gewahlte Losung kann jahrlich
mit Wirkung per 1. Januar eines Kalenderjahres gewechselt werden. Die Stiftung
ist dabei jeweils bis spatestens 30. November schriftlich zu informieren. Ohne
fristgemasse schriftliche Mitteilung bleibt die gewahlte Form in Kraft.

Wahlt der Versicherte flr die gesamte Vorsorge einen tieferen als den bisherigen
Lohn, kann er gleichzeitig flr den reduzierten Teil im Rahmen der reglementari-
schen Bestimmungen die Teilpensionierung (gleitende Pensionierung) verlangen,
sofern das Mindestalter fur eine vorzeitige Pensionierung erreicht ist.
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3.6

Hat die Weiterfiihrung der Versicherung mehr als zwei Jahre gedauert, so mus-
sen die Versicherungsleistungen in Rentenform bezogen und die Freizilgigkeits-
leistung kann nicht mehr fir Wohneigentum zum eigenen Bedarf vorbezogen
oder verpfandet werden.

Art. 4 Finanzierung

4.1

4.2

4.5

4.6

4.7

Die gesamten Beitrage zur Deckung der Risiken Tod und Invaliditat und an die
Verwaltungskosten sind vom Versicherten zu finanzieren und monatlich zu be-
zahlen (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrage). Falls er die Altersvorsorge wei-
ter aufbaut, bezahlt er zusatzlich die gesamten Beitrage fiir die Altersgutschriften,
sowie gegebenenfalls Arbeitnehmer-Sanierungsbeitrage.

Die Beitragspflicht dauert bis zur Beendigung der Versicherung gemass Artikel 7.

Fir die Berechnung der Freizligigkeitsleistung gemass Art. 17 FZG qilt:

= Die wahrend der Weiterversicherung bezahlten Beitrage fir die Altersgut-
schriften werden als vom Versicherten geleistet angerechnet

» Auf den gesamten wahrend der Weiterversicherung bezahlten Beitragen wird
kein Zuschlag von 4% pro Altersjahr ab dem 20. Altersjahr berechnet

Die Stiftung legt die Falligkeit der Beitrage fest und stellt dem Versicherten direkt
Rechnung. Werden die Beitrage nicht fristgerecht bezahlt, erfolgt die schriftliche
Mahnung. Die Stiftung ist 14 Tage nach erfolgloser Mahnung berechtigt, die Ver-
sicherung auf den Zeitpunkt zu kiindigen, bis zu dem die Risikobeitrage bezahlt
sind. Bei der Auflosung der Weiterversicherung bleibt der Versicherte bis zum
Beginn eines neuen Vorsorgeverhaltnisses, langstens aber wahrend einem Mo-
nat nach der Auflésung, ohne Erhebung einer entsprechenden Risikopramie flr
die Risiken Tod und Invaliditat im Rahmen der reglementarischen Leistungen
versichert.

Einkaufe sind bis zum Sparziel méglich. Massgebend flr den maximal mdglichen
Einkauf ist der versicherte Lohn fiir die Risikovorsorge.

Art. 5 Meldepflichten

5.1

In Erganzung zu den Meldepflichten des Vorsorgereglements hat der Versicherte
insbesondere folgende Meldungen zu erstatten:

= Aufnahme in eine neue Vorsorgeeinrichtung aufgrund eines neuen Arbeits-
verhaltnisses

Anderung des Wohnsitzes und der Korrespondenzadresse

Anderungen des Zivilstands

Eine langer als drei Monate andauernde Arbeitsunfahigkeit

Anderung des Grades der Erwerbsunfahigkeit

Der Versicherte tragt die Kosten und Folgen, die sich aus der Verletzung der Mel-
depflichten ergeben.
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Art. 6 Eintritt in neue Vorsorgeeinrichtung

6.1

6.2

6.3

6.4

Art. 7

7.1

7.2

7.3

Art. 8

8.1

Art. 9

9.1

9.2

Bei Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung hat die Stiftung die Freiztgigkeits-
leistung in dem Umfang an die neue Einrichtung zu Uberweisen, als sie fur den
Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen verwendet werden kann. Das
reglementarische Altersguthaben sowie das gesetzliche Mindest-Altersguthaben
BVG werden bei einem Ubertrag anteilsmassig gekirzt.

In der Folge endet die Weiterversicherung, wenn in der neuen Vorsorgeeinrich-
tung mehr als zwei Drittel der Freizugigkeitsleistung fur den Einkauf in die vollen
reglementarischen Leistungen bendtigt werden.

Der Versicherte kann im Einverstandnis mit der neuen Vorsorgeeinrichtung ver-
langen, dass die gesamte Freizlgigkeitsleistung Ubertragen wird.

Werden in der neuen Vorsorgeeinrichtung weniger als zwei Drittel der Freizligig-
keitsleistung fur den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen benétigt,
bleibt die Weiterversicherung bestehen. Der versicherte Lohn wird proportional
zum Anteil der Ubertragenen Freizlgigkeitsleistung gekurzt.

Ende der Weiterversicherung

Die Weiterversicherung kann vom Versicherten jederzeit auf Ende eines Monats
oder durch die Stiftung bei Beitragsausstanden gekiindigt werden.

Im Ubrigen endet die Weiterversicherung bei Ubertragung von mehr als zwei
Drittel der Freizugigkeitsleistung, bei Eintritt eines Vorsorgefalles (Invaliditat oder
Tod), spatestens aber bei Erreichen des reglementarischen Referenzalters.

Bei Beendigung der Weiterversicherung wird die Altersleistung aufgrund der
Basis des verbliebenen Altersguthabens fallig.

Wechsel der Vorsorgeeinrichtung des friiheren Arbeitgebers

Der Anschluss des friheren Arbeitgebers an eine neue Vorsorgeeinrichtung fuhrt
zur Beendigung der Weiterversicherung auf den Zeitpunkt des Ubertritts der im
gleichen Kollektiv aufgrund eines bestehenden Arbeitsverhaltnisses versicherten
Personen. Die Weiterversicherung wird an die neue Vorsorgeeinrichtung Ubertra-
gen.

Inkrafttreten

Dieser Anhang wurde vom Stiftungsrat am 02. November 2023 genehmigt und tritt
per 1. Januar 2024 in Kraft.

Nach Massgabe des Gesetzes und des Stiftungszweckes kann der Stiftungsrat
diesen Anhang jederzeit andern. Die Anderungen sind der Aufsichtsbehérde zur
Kenntnis zu bringen.
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Vorsorgestiftung SMP

Nachtrag 1

zum Reglement

Ausgabe vom 1. Januar 2024

Artikel 30.3 wird wie folgt angepasst:

Der Stiftungsrat behalt sich vor, die Leistungen einzustellen, wenn ein Versicherter bzw.
ein Destinatar seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist. Unrechtmassig bezo-
gene Leistungen sind zurtckzuerstatten. Von der Rickforderung kann abgesehen wer-
den, wenn der Leistungsempfanger gutglaubig war und die Rickforderung zu einer gros-
sen Harte fuhrt.

Der Nachtrag 1 ist gultig ab 1. Januar 2024

Vom Stiftungsrat der Vorsorgestiftung genehmigt am 18.02.2025



	A. Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 Name und Zweck
	Art. 2 Begriffe
	Art. 3 Aufnahme in die Kasse
	Art. 4 Beginn und Ende der Versicherung
	Art. 5 Versichertes Gehalt
	Art. 6 Sparguthaben und Spargutschriften

	B.  Leistungen der Kasse
	Art. 7   Altersrente mit Kapitaloption
	Art. 8   Pensionierten-Kinderrenten
	Art. 9  AHV-Überbrückungsrente
	Art. 10  Invalidenrente
	Art. 11  Invaliden-Kinderrenten
	Art. 12  IV-Ersatzrente
	Art. 13  Ehegattenrente, Abfindung
	Art. 14 Lebenspartnerrente
	Art. 15 Waisenrenten
	Art. 16 Todesfallkapital
	Art. 17 Freizügigkeitsleistung
	Art. 18 Unbezahlter Urlaub

	C.   Allgemeine Bestimmungen über die Leistungen
	Art. 19 Auszahlung
	Art. 20 Wohneigentumsförderung, Scheidung
	Art. 21 Anpassung der Renten
	Art. 22 Überversicherung und Leistungskürzungen

	D. Finanzierung
	Art. 23 Beitragspflicht
	Art. 24 Höhe der Beiträge
	Art. 25 Einkaufsplan
	Art. 26 Stiftungsrat
	Art. 27 Geschäftsführung
	Art. 28 Revisionsstelle
	Art. 29 Experte für berufliche Vorsorge
	Art. 30 Informations- und Meldepflicht, Datenschutz

	F.  Schlussbestimmungen
	Art. 31 Rechtspflege
	Art. 32 Lücken im Reglement
	Art. 33 Auflösung und Liquidation
	Art. 34 Übergangsbestimmungen
	Art. 35 Änderungen, Inkrafttreten
	Tabellen zur Bestimmung des maximalen Sparguthabens in % des versicherten Gehaltes (Art. 25)
	Art. 1 Grundlagen
	Art. 2 Voraussetzungen
	Art. 3 Leistungen
	Art. 4 Finanzierung
	Art. 5 Meldepflichten
	Art. 6 Eintritt in neue Vorsorgeeinrichtung
	Art. 7   Ende der Weiterversicherung
	Art. 8   Wechsel der Vorsorgeeinrichtung des früheren Arbeitgebers
	Art. 9  Inkrafttreten


